






Ab 13.6.2014: 

Neuerungen im  
Verbraucherrecht! 

Am 13. Juni 2014 treten eini-
ge Neuerungen im Konsu

mentenschutzgesetz (KSchG) 
in Kraft, die auf einer EU-Verbrau-
cherrechte-Richtlinie (RL 2011/83/
EU) beruhen.

Insbesondere sind Unternehmer 
künftig bei Verbrauchergeschäf-
ten schon vor Vertragsabschluss wesent
lichen Informationspflichten gegenüber 
dem Kunden ausgesetzt (§ 5a KschG). 

Diese umfassen neben allgemeinen Daten 
über den Unternehmer selbst (Name, An-
schrift, Telefonnummer etc.) auch Informa-
tionen über die vertragsgegenständliche 
Ware oder Dienstleistung (Eigenschaften 
der Ware, Gesamtpreis etc.) sowie über 
Abwicklungsmodalitäten (Zahlungs-, Liefer- 
und Leistungsbedingungen). 

Erweiterte Informationspflichten

Eine Bestimmung, welche auch insbeson-
dere bei Fernabsatzverträgen maßgeblich 
sein wird, ist der neu eingeführte § 6c 
KSchG. Demnach bedarf jede Extrazah
lung die über das vereinbarte Entgelt 
für die Hauptleistung hinausgeht, der 

ausdrücklichen Zustimmung des 
Verbrauchers. Lässt der Verbrau-
cher beim Bestellvorgang bei-
spielsweise ein vom Unterneh-
mer vor ausgefülltes Kästchen für 
eine Zusatzleistung stehen, so 
stellt dies eben keine ausdrück-
liche Zustimmung dar.

Erstmals legt das KSchG dem Unterneh-
mer bei Kaufverträgen – soweit keine 
abweichende Vereinbarung getroffen 
wurde – eine maximale Lieferfrist für 
bestellte Waren auf. Demnach hat der 
Unternehmer grundsätzlich ohne unnöti-
gen Aufschub zu liefern, jedenfalls aber 
innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach 
Vertragsabschluss (§ 7a KSchG). Ebenfalls 
im Zusammenhang mit der Übersendung 
von Waren steht eine neu eingeführte 
Bestimmung zur Gefahrtragung: Versen-
det der Unternehmer die Ware an den 
Kunden, so reist die Ware auf Gefahr des 
Unternehmers, dh ein allfälliger Verlust 
oder eine Beschädigung geht zu Lasten 
des unternehmerischen Verkäufers (§ 7b 
KSchG). Erst wenn die Ware beim Kunden 
abgeliefert wurde, geht die Gefahr auf  
diesen über. 

Wettbewerbsrecht 
„Statt“-Preise irreführend 
iSd § 2 UWG!
Sehr oft werben Unternehmen mit sogenannten 
„Statt“-Preisen („statt € 199 jetzt nur € 149!!“). 
Der OGH hat nun festgehalten, dass das Pub-
likum bei solchen Preisauszeichnungen in der 
Regel erwartet, dass der Werbende diesen neu
en Preis mit eigenen früher (regelmäßig) 
verlangten Preisen vergleicht. Im vom OGH 
zu beurteilenden Fall hatte ein Reiseveranstal-
ter (künftige) Preise diverser Mitbewerber für 
verschiedenste Einzelreiseleistungen einfach 
addiert und den solcherart errechneten Ge-
samtpreis dem eigenen Preisen für eine Pau-
schalreise gegenübergestellt. Einen derartigen 
Preisvergleich qualifizierte das Höchstgericht als 
irreführend und daher wettbewerbswidrig.

OGH 17.12.2013, 4 Ob 202/13d

E-Mail Korrespondenz: 
Die relevante Abwesenheits-
notiz
Unternehmen, die mit ihren Kunden per E-Mail 
kommunizieren, insbesondere Rechnungen elek-
tronisch versenden, müssen eine Abwesenheits-
notiz des Empfängers zur Kenntnis nehmen. 

Entgegenstehende AGBBestimmungen 
unwirksam!

Ein Kreditkartenunternehmen hatte in seinen 
allgemeinen Geschäftsbedingungen vorge-
sehen, dass beim elektronischen Versand der 
Monatsrechnungen etwaige automatisierte 
elektronische Antwortschreiben, wie beispiels-
weise Abwesenheitsnotizen, vom Kreditkarten-
unternehmen nicht berücksichtigt werden. Die-
se Regelung hätte dazu geführt, dass eine von 
diesem Unternehmen versandte Rechnung trotz 
Abwesenheit des Empfängers als zugestellt ge-
golten hätte und den Lauf einer etwaigen Zah-
lungs- oder Reklamationsfrist ausgelöst hätte.
Nach Ansicht des OGH gilt eine rechtlich erheb-
liche elektronische Erklärung jedoch nur dann 
als zugegangen, wenn sie die Partei, für die sie 
bestimmt ist, unter gewöhnlichen Umständen 
auch abrufen kann. Bei Erhalt einer automa
tisiert generierten Abwesenheitsnotiz muss 
der Versender aber davon ausgehen, dass 
der Empfänger seine EMails vorüberge
hend eben nicht abrufen kann; der Absender 
darf daher diesfalls nicht von einer wirksamen 
Zustellung ausgehen.

OGH 29.1.2014, 9 Ob 56/13w 
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Abgabenänderungsgesetz 2014: 

GmbH-light reloaded  
Im HLMK-Newsletter 2013/02 

hatten wir berichtet, dass 
mit 1.7.2013 die sogenannte 
„GmbH-light“ mit einem Min-
deststammkapital von lediglich 
€ 10.000,00 eingeführt wurde. 
Mit der Herabsetzung des Min-
deststammkapitals ging auch die 
(deutliche) Herabsenkung der 
Mindestkörperschaftsteuer auf € 500,00 
einher. Leider hatte der Fiskus dabei unter-
schätzt, dass eine Vielzahl von bereits be-
stehenden GmbHs aus diesem Grund von 
der Möglichkeit einer Kapitalherabsetzung 
Gebrauch machte. Eine Korrektur musste 
also her.

Zurück an den Start?
 

Mit Inkrafttreten des Abgabenänderungs-
gesetzes 2014 am 1.3.2014 wurde das 
Mindeststammkapital einer GmbH 
grundsätzlich wieder auf € 35.000,00 an-
gehoben. Als „Kompromisslösung“ wurde 
nun die sog. gründungsprivilegierte 
GmbH für Gesellschaftsneugründungen 

ins Rennen geschickt. Bei die-
ser beträgt das Mindeststamm-
kapital – wie im Sommer 2013 
eingeführt – € 10.000,00. Neu 
hinzugekommen ist allerdings 
eine zeitliche Befristung von 
maximal 10 Jahren; danach 
muss bei der Gesellschaft eine 
Kapitalerhöhung auf zumindest 

€ 35,000,00 erfolgen. 

Die Inanspruchnahme des Gründungs-
privilegs, die Höhe der gründungsprivi-
legierten Stammeinlage und die darauf 
geleisteten Einzahlungen sind im Firmen-
buch einzutragen. 

Auswirkungen auf  
bestehende GmbHs

Auch GmbHs, die zwischenzeitig als 
„GmbH light“ gegründet wurden, müssen 
bis längstens 1.3.2024 ihr Stammkapital auf 
zumindest € 35.000,00 anheben. Gleiches 
gilt für jene GmbHs, die vor dem 1.3.2014 
ihr Stammkapital herabgesetzt haben.

Lösung: Der knifflige Fall
Verstöße gegen die geltende FIFA-Spielregel XII. 
(„Verbotenes Spiel und unsportliches Betragen“) 
können mehrerlei Sanktionen nach sich ziehen. 
Bereits auf dem Spielfeld bestraft der Schiedsrich-
ter die Mannschaft des eine Regelwidrigkeit be-
gehenden Spielers durch sogenannte Spielstrafen 
(Freistoß bzw. Elfmeter), gegebenenfalls auch den 
Spieler selbst mit Disziplinarstrafen (Verwarnung 
und Ausschluss). Vom Fußballregulativ als grob 
unsportlich gewertete, mit Ausschluss zu ahnden-
de Regelverstöße ziehen zudem verbandsinterne 
„Strafverfahren“ vor sogenannten „Strafsenaten“ 
nach sich, in denen Sperren für mehrere Meister-
schaftsspiele verhängt werden können. 

Darüber hinaus drohen mitunter auch zivil- und 
strafrechtliche Sanktionen vor ordentlichen Ge-
richten. Dabei ist es ständige höchstgerichtliche 
Judikatur, dass zwischen „typischen“ und „nicht 
typischen“ Regelverstößen zu differenzieren 
ist. So haben bei einem „Kampfsport“ wie zB Fuß-
ball Regelverletzungen (Fouls) eines Spielers dann 
keine schadenersatzrechtlichen Folgen, wenn die-
se Regelverletzungen „sozialadäquat“ sind, dh 
wenn sich in ihnen das gewöhnliche und erkenn-
bare Risiko der betreffenden Sportart verwirklicht, 
dem sich der Verletzte durch seine Teilnahme am 
Sport auf eigene Gefahr aussetzt. Das betrifft 
lt OGH in aller Regel „leichte, praktisch unver-
meidliche Regelverstöße“ wie zB beim Fußball die  
Regelwidrigkeit „hohes Bein“ (OGH 24.9.1981, 
7 Ob 656/81), ja selbst die klassischen (schweren) 
Verletzungen infolge „Hineinrutschens mit ge
strecktem Bein“ im Kampf um den Ball (freilich 
nur dann, wenn dies ohne Verletzungsabsicht 
geschieht; OGH 22.9.1987, 5 Ob 578/87; OGH 
30.11.2006, 3 Ob 81/06t). Ebenso kommt es beim 
Fußballspiel regelmäßig vor, dass sich ein Spieler, 
der am „Zug zum Tor“ am Trikot gehalten wird, 
versucht loszureißen bzw versucht, sich dagegen 
zu wehren, indem er ohne Blick auf den Gegner 
mit der Hand nach hinten schlägt. Auch wenn 
diesfalls der Gegner (ohne Verletzungsabsicht) an 
den Zähnen verletzt wurde und der nach hinten 
schlagende Spieler wegen Foulspiels ausgeschlos-
sen wurde, handelt es sich dabei nach stRsp um ei-
nen besagten „typischen“ Regelverstoß, der keine 
schadenersatzrechtlichen Folgen nach sich zieht 
(OGH 24.10.2012, 8 Ob 111/12z).

Anders hingegen sind diejenigen Fouls zu beur-
teilen, die nicht mehr als sozialadäquat-typische 
Regelverstöße qualifiziert werden können, wie 
etwa „Revanchefouls“ oder „Hineinrutschen mit 
gestrecktem Bein“, wenn derlei ohne Chance 
auf den Ball, mithin „ausschließlich gegen den 
Mann“ erfolgt. Einem derartigen (Verletzungs-)
Risiko wollen sich nämlich Fußballspieler durch 
ihre Teilnahme am Sport in aller Regel nicht aus-
setzen; Schadenersatzansprüche der so gefoulten 
und verletzten Mitspieler bestehen diesfalls zu 
Recht (OGH 22.9.1994, 2 Ob 571/94).
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Vermögenswidmungen des Stifters 
nach Errichtung der Privatstiftung, 

mithin sogenannte Nachstiftungen wer-
den zivilrechtlich wie Schenkungen (des 
Stifters an „seine“ Stiftung) behandelt. Wie 
der OGH vor einigen Monaten ausgeführt 
hat, können auch solche Schenkungen 
„wegen groben Undanks“ widerrufen 
werden, allerdings nur dann, wenn sich 
die Stiftungsorgane in einer der Stiftung 
zurechenbaren Art dem Stifter gegenüber 
als undankbar im Sinne des § 948 ABGB 
erwiesen haben, wenn also eine der Privat-
stiftung nach den Kriterien des Verbands-
verantwortlichkeitsgesetzes (VbVG) zure-
chenbare strafbare Handlung vorliegt, die 
gegen den Stifter gerichtet ist und diesen 
beispielsweise in seinem Vermögen verletzt. 

Als eine derartige strafbare Handlung der 
Privatstiftung wäre vor allem der Tatbe
stand der Untreue denkbar, der etwa bei 
Auszahlung von Stiftungsgeldern an nicht 
begünstigte Personen oder bei Inanspruch-

nahme von durch die Stiftungserklärung 
nicht gedeckten Vergütungen seitens des 
Stiftungsvorstands gegeben sein kann. 

OGH 4.11.2013, 10 Ob 22/13b

OGH zum Widerruf von Vermögenswidmungen: 

Die undankbare Privatstiftung

Johannes Marenzi
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Arbeitsrecht  
Müssen Angestellte im  
Krankenstand für den Chef 
erreichbar sein?

Vor einigen Monaten hatte sich der OGH mit 

der Rechtsfrage zu befassen, ob Arbeitnehmer 

auch während des Krankenstands verpflichtet 

sind, ihrem Arbeitgeber für wichtige dienstliche 

Informationen zur Verfügung zu stehen. 

Lt OGH ist diese Frage grundsätzlich zu bejahen 

– dh Arbeitnehmer können sogar als vertrau-

ensunwürdig entlassen werden, wenn sie einen 

(zumutbaren!) Kontakt mit dem Arbeitge

ber im Krankenstand verweigern – allerdings 

muss der Dienstgeber zuvor konkretisieren, 

was er will, zB welche wichtigen, ander

weitig nicht zu beschaffenden Informa

tionen er von seinem Mitarbeiter dringend 

benötigt.

Letzteres war in dem von den Gerichten zu be-

urteilenden Anlassfall nicht gegeben, weswe-

gen die gegen die Sekretärin von ihrem Chef 

ausgesprochene Entlassung lt OGH unzulässig 

war. Zwar hatte die wegen eines Burnouts dau-

erkranke Sekretärin (die aber kontrollärztlich 

bescheinigt sehr wohl Arbeiterkammertermine 

und einen Schiurlaub absolvieren konnte) ih-

rem Vorgesetzten bloß lapidar beschieden, für 

Auskünfte aus gesundheitlichen Gründen nicht 

zur Verfügung stehen zu können (zu wollen); 

allerdings hatte der Arbeitgeber zuvor nicht 

hinreichend konkretisiert, welche Informatio-

nen er überhaupt warum benötigt. Außerdem 

gelang es dem Dienstgeber nicht, vor Gericht 

darzulegen, dass ihm bei Nichterlangung dieser 

Auskünfte ein schwerer wirtschaftlicher Scha-

den entstehen könnte.

OGH 26.11.2013, 9 ObA 115/13x

Der OGH hatte jüngst über die 
Schuldsprüche zweier (frü-

herer) Vorstandsmitglieder einer 
bekannten österreichischen Ak-
tiengesellschaft zu entscheiden. 
Die Vorstände waren vom Erstge-
richt wegen des Verbrechens der 
Untreue verurteilt worden, weil 
sie durch Bilanzfälschung einen 
tatsächlich bei der AG nicht vorhande
nen Gewinn generierten und diesen als 
„Sonderdividende“ an die Alleinaktionärin 
ausschütteten. Diese Ausschüttung der 
Sonderdividende sei gemäß § 52 AktG 
als verbotene Einlagenrückgewähr zu 
qualifizieren, weil eben ein Bilanzgewinn 
in Höhe der Sonderdividende in Wahrheit 
nicht vorhanden war. 

OGH 30.1.2014, 12 Os 117/12s

In ihren Rechtsmitteln an den OGH brach-
ten die Beschuldigten unter anderem vor, 
dass die Alleinaktionärin der AG Trägerin 
des durch den Untreuetatbestand ge-
schützten Rechtsguts (des Vermögens 
der AG) sei und diese in die schädigende 
Handlung eingewilligt habe. Ein strafbares 
Verhalten könne demnach nicht vorliegen. 
Die Beschuldigten verwiesen dabei auf die 
bisherige Rechtsprechung, wonach bei ei-
ner Einmann-GmbH nachteilige Handlun-
gen des Geschäftsführer-Gesellschafters 
keine Untreue darstellen: Aus der wirt-
schaftlichen Betrachtungsweise ergibt sich 

nämlich, dass der Täter zugleich 
auch der einzige Geschädigte ist.

AG: „Verdeckte Gewinn-
ausschüttungen“ sind 
auch strafrechtlich zu 
sanktionieren!

Diese Judikatur übertrug der OGH 
überraschenderweise nicht auf 

den vorliegenden Fall. Das Höchstgericht 
hielt fest, dass die AG ein eigenes Rechts-
subjekt sei und die Aktionäre keinen Einfluss 
auf den gesamten Bereich der Geschäfts-
führung hätten. Dies stehe einer wirtschaft-
lichen Identifikation von Aktionär und AG 
entgegen. Den Gesellschaftern einer AG 
komme keine strafrechtlich zulässige Dispo-
sitionsbefugnis über das Vermögen der AG 
zu. Daraus folgt, dass die Untreuestrafbar-
keit durch Zustimmung der Aktionäre nicht 
ausgeschlossen werden kann.

Aus dieser Entscheidung folgt, dass der 
Vorstand einer AG uneingeschränkt im  
Interesse der Gesellschaft – und nicht im 
Sinne der Aktionäre – handeln muss. Selbst 
wenn die Aktionäre einer Vermögens-
schädigung der AG zustimmen, schließt 
dies die Strafbarkeit der Vertretungsorga-
ne nicht aus. Eine verbotene Einlagen
rückgewähr („verdeckte Gewinnaus
schüttung“) hat demnach nicht nur 
zivilrechtliche Folgen, sondern auch 
strafrechtliche Konsequenzen! 

OGH überraschend streng:

Untreue (§ 153 StGB) trotz  
Zustimmung der Aktionäre!

Ingo Kapsch
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Am 13.5.2014 wurde nach 
jahrelangem Ringen die 

Europäische Verordnung zur 
Einführung eines europawei
ten Beschlusses zur Konten
pfändung verabschiedet. Die 
Verordnung wird in Kürze offiziell 
im Amtsblatt der Europäischen 
Union veröffentlicht werden, 
bis zum vollständigen Inkrafttreten gelten  
allerdings noch längere Übergangsfristen.

Nach Ablauf dieser Übergangsfristen wird 
es – bis auf die Ausnahmen von England 
und Dänemark – auch in privatrechtlichen 
Streitigkeiten möglich sein, grenzüber
schreitend Bankkonten einfrieren zu 
lassen. Als einstweiliger Rechtsschutz wird 
diese Möglichkeit sogar vor Einleitung eines 

I m kürzlich erschienenen, wohl bedeu-
tendsten AnwaltsRanking Öster

reichs, welches auf Umfragen und Be-
wertungen unter Rechtsanwaltskollegen 
basiert und jährlich vom Wochenmaga
zin „Format“ präsentiert wird, ist Ingo 
Kapsch in der Kategorie Anlegeran
wälte („Sie holen am meisten in Anle-
gerfällen raus“) als bester Anwalt des  
Landes ausgewiesen. 

Ebenso erfreulich: Gerhard Hochedlinger 
wurde bei den auf Stiftungsrecht spezi-
alisierten Anwälten („Auf ihren Rat hören 
einflussreiche Privatkunden“) mit „Öster-
reichs Nummer 4“ ein Spitzenplatz be-
schieden!

Diese Einschätzung deckt sich mit den  
Ergebnissen der von der renommierten 

Zivilverfahrens genutzt werden 
können. Zusätzlich wird auch 
ein geordnetes Verfahren zu ei-
ner umfassenden Kontoauskunft 
über einen Schuldner eingeführt.

Schutzmaßnahmen zu-
gunsten von Gläubigern

Mit diesen Maßnahmen soll es 
„gewieften Schuldnern“ künftighin schwe-
rer sein, ihren Gläubigern durch geschickte 
Vermögensverschiebungen innerhalb der 
EU zu entkommen.

Es ist freilich abzuwarten, wie effizient die 
Verordnung implementiert werden wird. 
Die Bestimmungen der Verordnungen 
versprechen aber einen Umbruch in der 
grenzüberschreitenden Vollstreckung.

britischen Agentur „European Legal 
500“ durchgeführten Untersuchung des 
österreichischen Anwaltsmarktes, in der 
HLMK als Kanzlei für die Bereiche „Dis
pute Resolution“ und „Private Client“ 
international empfohlen wird.

Maßnahme gegen „grenzüberschreitende 
Vollstreckungsvereitelung“:

Europäischer Beschluss zur  
vorläufigen Kontenpfändung!

Ingo Kapsch wieder Österreichs Nummer eins  
im Bereich Anlegerschutz!

HLMK top in nationalen und 
internationalen Rankings

Kartellrecht
Verwertung von  
„Zufalls funden“ bei  
Hausdurchsuchungen

Ergibt sich im Rahmen einer kartellrechtlichen 

Hausdurchsuchung der Verdacht eines weiteren 

Verstoßes gegen das Kartellrecht, können dies-

bezügliche „Zufallsfunde“ zu einer Erweite

rung des Hausdurchsuchungsbefehls führen. 

Diesfalls muss die Bundeswettbewerbsbehörde 

(Kartellbehörde) kein neues Verfahren einleiten. 

Vielmehr kann sie den neuen Verdacht in das 

bereits anhängige Verfahren einbeziehen.

Weder unter dem Gesichtspunkt des Geheim

nisschutzes noch im Hinblick auf Verteidiger

rechte des von der Hausdurchsuchung betrof-

fenen Unternehmens wurde die Vorgangsweise 

der Bundeswettbewerbsbehörde vom OGH be-

anstandet.

OGH 26.11.2013, 16 Ok 5/13

Literaturempfehlung
Neuer Kommentar  
zum GmbH-Gesetz

Anfang dieses Jahres ist im Linde Verlag der 

bislang aktuellste Kommentar zum GmbH

Recht erschienen. 

Mehr als 30 Autoren aus Wissenschaft und 

Praxis haben an diesem von den Salzburger 

Professoren Gruber und Harrer herausgegebe-

nen, mehr als 2000 Seiten umfassenden Werk 

gearbeitet, wobei Gerhard Hochedlinger die 

Bestimmungen zum Geschäftsführer-Stellver-

treter (§ 27), zum Handlungsbevollmächtigten 

und Prokuristen (§ 28) sowie zu den Berichts-

pflichten der Geschäftsführung gegenüber dem 

Aufsichtsrat (§ 28a) minutiös bearbeitet und 

kommentiert hat.

Link k http://www.lindeverlag.at/titel-11-11/

gmbhg-5608/
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Sämtliche Beiträge wurden sorgfältig recher-

chiert und ausgearbeitet, können jedoch 

die im Einzelfall notwendige Beratung nicht 

ersetzen. Wir übernehmen keine Haftung für 

die Richtigkeit. 

Alle Rechte, auch nach § 44 Abs 1 u 2 UrhG, 

sind vorbehalten. Eine Übernahme von in 

diesem Newsletter abgedrucken Beiträgen ist 

nur nach schriftlicher Zustimmung von HLMK 

gestattet. Gerne sind wir aber auf Anfragen 

bereit, einzelne Beiträge zum Abdruck in  

anderen Medien, gegebenenfalls nach ent-

sprechender Überarbeitung, freizugeben.

Bereits vor geraumer Zeit wehrte sich 
ein Fußballschiedsrichter des ÖFB 

gegen die Rechtsansicht der Finanzbe-
hörden, seine Einkünfte („Schiedsrich-
tergebühren“) seien (umsatz- und ein-
kommensteuerpflichtige) Einkünfte aus 
Gewerbe betrieb. Schließlich fehle es 
nach Auffassung des Schiedsrichters am 
Tatbestandmerkmal der selbständigen, 
nachhaltigen und von Gewinnabsicht ge-
tragenen unternehmerischen Betätigung. 

Dieser Rechtsansicht wollte sich der VwGH 
nicht anschließen. Vielmehr bejahte das 
Höchstgericht das vom Schiedsrichter in 
dessen Beschwerde bestrittene „unter
nehmerische Risiko“, und zwar mit der 
durchaus bemerkenswerten Begründung, 

Einer der Beratungsschwerpunkte unse-
rer Kanzlei liegt im Vertriebsrecht (vgl 

HLMK-Newsletter 2010/02). Seit kurzem 
verstärken wir unsere diesbezüglichen  
Aktivitäten als förderndes Mitglied des 
Österreichischen FranchiseVerbands. 

Bereits seit mehreren Jahren ist Gerhard 
Hochedlinger Österreichs Vertreter in der 
International Franchise Lawyers Asso
ciation. 

dass nicht nur der ÖFB (als Arbeit- bzw 
Auftraggeber) bestimme, wann welche 
Fußballspiele zu leiten wären. Vielmehr 
sind die unternehmerischen Aufträge 
des Schiedsrichters zum einen von dessen 
bisherigen Leistungen abhängig, zum an-
deren von weiteren außerhalb der Orga-
nisation des ÖFB gelegenen Zufälligkeiten 
wie insbesondere auch Witterungsum
ständen.

VwGH 24.2.1982, 81/13/0159

Mit Einkünften von Schiedsrichtern, die 
lediglich bei (vom Wetter grundsätzlich 
unabhängigen) Hallenturnieren im Einsatz 
sind, hatte sich der VwGH bis dato, so-
weit ersichtlich, noch nicht auseinander-
zu setzen.

„Das Letzte“: 

Einkünfte eines Fußballschieds-
richters sind wetterabhängig!
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